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Flinfzehnte Verordnung
zur Anderung der Beihilfenverordnung - BVO -
Vom 3. September 1998

Auf Grund des § 88 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 6.
Mai 1981 (GV.NW. S. 234), zuletzt geandert durch Gesetz vom 10. Februar 1998 (GV.NW. S. 134),
wird im Einvernehmen mit dem Ministerium fir Inneres und Justiz verordnet:

Artikel |

Die Beihilfenverordnung - BVO - vom 27. Marz 1975 (GV.NW. S. 332), zuletzt geandert durch
Verordnung vom 25. Juni 1997 (GV.NW. S. 197), wird wie folgt geandert:

1. In § 1 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a wird das Klammerzitat "(§ 40 Abs. 7 BBesG)" durch das
Klammerzitat "(§ 40 Abs. 6 BBesG)" ersetzt.

2. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geandert:
a) Das Wort "Ortszuschlag" wird jeweils durch das Wort "Familienzuschlag" ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Worte "der die Originalbelege" durch die Worte "der zuerst die
Originalbelege" ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:
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aa) In Nummer 2 Buchstabe a werden hinter dem Wort "Untersuchungen" die
Worte "sowie nach Vollendung des zehnten Lebensjahres fiir eine Untersuchung"
eingeflgt.

bb) In Nummer 3 werden die Worte "bis zur Vollendung des einundzwanzigsten
Lebensjahres" gestrichen.

b) In Absatz 3 Satz 3 werden hinter den Worten "§ 32 Abs. 2," die Worte "§ 33 Abs. 2,"
eingefigt.

c) Absatz 4 wird wie folgt gedndert:
aa) Satz 2 Nr. 1 erhalt folgende Fassung:

1. fUr Personen, die freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert
sind und denen dem Grunde nach kein BeitragszuschufB3 nach § 257 SGB V
zusteht, sofern nicht nach § 224 SGB V Beitragsfreiheit besteht,

bb) Satz 3 erster Halbsatz erhalt folgende Fassung:

Satz 1und Satz 2 Nr. 2 gelten entsprechend flr Personen, die bei einem privaten
Krankenversicherungsunternehmen versichert sind, sofern ihnen zu dieser Versi-
cherung dem Grunde nach ein ZuschuB nach § 257 SGB V oder § 61 SGB XI zu-
steht oder der Beitrag auf Grund des § 207a SGB Ill Gbernommen werden kann;

4. § 4 wird wie folgt geandert:
a) Der bisherige Text wird Absatz 1.

b) In Absatz 1 Nr. 1 Satz 4 wird das Wort "Innenministerium" durch die Worte "Ministe-
rium fir Inneres und Justiz" ersetzt.

c) Absatz 1 Nr. 7 Satz 2 und Satz 3 Buchstabe e werden gestrichen.
d) Absatz 1 Nr. 9 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird das Wort "Innenministerium" durch die Worte "Ministerium fur
Inneres und Justiz" ersetzt.

bb) Satz 3 erhalt folgende Fassung:

Die Heilbehandlung muB von einem Beschaftigungs- und Arbeitstherapeuten, Di-
plom-Psychologen (ausschlieBlich im Rahmen der Anlage zu Absatz 1 Nr. 1 Satz
5), Ergotherapeuten, Krankengymnasten, Logopaden, Masseur, Masseur und me-
dizinischen Bademeister oder Physiotherapeuten durchgefiihrt werden.

e) Absatz 1 Nr. 10 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 7 erhalt folgende Fassung:
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Kosten fur ein Brillengestell sind nicht beihilfefahig; Kosten fiir eine Ersatzbe-
schaffung von Sehhilfen sind bei Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet ha-
ben, bei einer Anderung der Sehschiarfe um mindestens 0,5 Dioptrien beihilfefa-
hig.

bb) In Satz 9 werden hinter dem Wort "werden" die Worte "oder die einen Gegen-
stand der allgemeinen Lebenshaltung ersetzen" eingefugt.

f) Folgender Absatz 2 wird angefugt:

(2) a) Aufwendungen fir kieferorthopadische Leistungen sind beihilfefahig, wenn die
behandelte Person bei Behandlungsbeginn das achtzehnte Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat; die Altersbegrenzung gilt nicht bei schweren Kieferanomalien, die eine kom-
binierte kieferchirurgische und kieferorthopadische Behandlung erfordern.

b) Aufwendungen fir Zahnersatz (Abschnitt F des Geblihrenverzeichnisses der Ge-
bUhrenordnung fur Zahnarzte), Inlays und Zahnkronen (Nummern 214 bis 217, 220 bis
224 des Gebuhrenverzeichnisses der Geblhrenordnung fiir Zahnarzte), funktionsana-
lytische und funktionstherapeutische Leistungen (Abschnitt J des Gebilhrenverzeich-
nisses der Geblhrenordnung fiir Zahnarzte) sowie implantologische Leistungen
(Abschnitt K des Geblhrenverzeichnisses der Geblihrenordnung flir Zahnarzte) sind
flir Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und ihre beriicksichtigungsfahigen
Angehdrigen nicht beihilfefahig. Dies gilt nicht fir Beamte, die unmittelbar vor ihrer Er-
nennung mindestens drei Jahre ununterbrochen im 6ffentlichen Dienst beschaftigt
oder berticksichtigungsfahige Person bei einem Beihilfeberechtigten waren, fiir Anwar-
ter, die nach AbschluB des Vorbereitungsdienstes unmittelbar in ein Eingangsamt der
Besoldungsgruppen A 1 bis A 8 eintreten, oder wenn die Leistungen nach Satz 1 auf ei-
nem Unfall beruhen, der wahrend der Zeit des Vorbereitungsdienstes eingetreten ist.

5. § 5 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 Satz 3, Absatz 4 Satz 2 und 3 sowie Absatz 6 werden
jeweils die Worte "§ 4" durch die Worte "§ 4 Abs. 1" ersetzt.

b) Absatz 7 Satz 3 erhalt folgende Fassung:

Einkommen sind die monatlichen Dienst- oder Versorgungsbeziige (ohne die kinderbe-
zogenen Anteile im Familienzuschlag und variable Bezligebestandteile), das Erwerbs-
einkommen sowie Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und aus einer Al-
ters- oder Hinterbliebenenversorgung des Beihilfeberechtigten.

6. § 6 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 erhalt folgende Fassung:

(1) Die Kosten fur Unterkunft und Verpflegung in einem Sanatorium sowie die Auslagen
fur Kurtaxe und die Kosten des arztlichen SchluBberichtes sind neben den Aufwendun-
gen nach § 4 Abs. 1Nr. 1, 7, 9 und 11 fir hochstens drei Wochen beihilfefahig, es sei
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denn, eine Verlangerung ist aus gesundheitlichen Grinden dringend erforderlich; Vor-
aussetzung ist, daB die Festsetzungsstelle auf Grund des Gutachtens des zustandigen
Amtsarztes oder eines Vertrauensarztes vorher anerkannt hat, da die Sanatoriumsbe-
handlung dringend notwendig ist und nicht durch stationare Behandlung in einer ande-
ren Krankenanstalt oder durch eine Heilkur nach § 7 mit gleicher Erfolgsaussicht er-
setzbar ist. Eine Anerkennung der Beihilfefahigkeit ist nicht zuldssig, wenn im laufen-
den oder in den drei vorangegangenen Kalenderjahren bereits eine als beihilfefahig an-
erkannte Sanatoriumsbehandlung oder Heilkur durchgefiihrt worden ist. Von der Ein-
haltung der Frist darf nur abgesehen werden

1. nach einer schweren, einen Krankenhausaufenthalt erfordernden Erkrankung,

2. wenn nach dem Gutachten des zustandigen Amtsarztes oder eines Vertrauens-
arztes aus zwingenden medizinischen Griinden (z.B. in schweren Fallen von Mor-
bus Bechterew) eine Sanatoriumsbehandlung in einem kiirzeren Zeitabstand not-
wendig ist.

Die Anerkennung gilt nur, wenn mit der Behandlung innerhalb von sechs Monaten nach
der Bekanntgabe des Bescheides begonnen wird. Ist die Beihilfefahigkeit eines Sanato-
riumsaufenthaltes nicht anerkannt worden, sind nur die Aufwendungen nach § 4 Abs. 1
Nr. 1, 7 und 9 beihilfefahig; Entsprechendes gilt in den Fallen des Satzes 4.

b) In Absatz 2 Buchstabe a Nr. 3 wird der Klammerzusatz "(§ 47 der Dritten Durchfiih-
rungsverordnung zum Gesetz Uber die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom
30. Marz 1935 - RGS. NW. S. 7 -)" gestrichen.

c) Absatz 3 Satz 1 erhélt folgende Fassung:

Die Kosten fiir Unterkunft und Verpflegung sind bis zur Hohe des niedrigsten Satzes
des Sanatoriums, hochstens jedoch

a) in den Fallen des Absatzes 2 Buchstabe a bis zu zweihundert Deutsche Mark,
sofern es sich nicht um eine AnschluBheilbehandlung handelt, und

b) in den Fallen des Absatzes 2 Buchstabe b bis zu einhundert Deutsche Mark
taglich beihilfefahig.
7. § 7 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort "Innenministerium" durch die Worte "Ministerium fir
Inneres und Justiz" und das Wort "dreiBig" durch das Wort "dreiundzwanzig" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) In Nummer 2 Satz 1 wird das Wort "beiden" durch das Wort "drei" ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefligt:
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Die Anerkennung gilt nur, wenn die Heilkur innerhalb von sechs Monaten nach der
Bekanntgabe des Bescheides angetreten worden ist.

c) In Absatz 3 Satz 1und 4 werden jeweils die Worte "§ 4" durch die Worte "§ 4 Abs. 1"
ersetzt.

8.In § 8 Abs. 1Satz 1und Abs. 2 werden jeweils die Worte "§ 4" durch die Worte "§ 4 Abs.
1" ersetzt.

9.1n § 9 Abs. 1Satz1Nrn. 3, 4, 5, 6 und 8 werden jeweils die Worte "§ 4" durch die Worte
"§ 4 Abs. 1" ersetzt.

10. § 10 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte "§ 4" durch die Worte "§ 4 Abs. 1" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Worte "Ministeriums fiir Arbeit, Gesundheit und So-
ziales" durch die Worte "Ministeriums fiir Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit" er-
setzt.

11.In § 11 Abs. 3 Satz 1, 3 und 4 werden jeweils die Worte "§ 4" durch die Worte "§ 4 Abs. 1"
ersetzt.

12. § 12 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Buchstabe a werden die Worte "§ 4" durch die Worte "§ 4 Abs. 1" er-
setzt.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden hinter dem Wort "ihnen" die Worte "dem Grunde nach"
eingefigt.

13. § 13 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 erhalt folgende Fassung:

Die Antrage sind der zustandigen Festsetzungsstelle unter Beifligung der Original-
belege vorzulegen; dies gilt nicht in den in Absatz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz ge-
nannten Fallen der ZuschuBgewahrung und in den Fallen, in denen Versiche-
rungsleistungen einzeln nachzuweisen sind.

bb) In Satz 2 wird das Wort "Innenministerium" durch die Worte "Ministerium fir
Inneres und Justiz" ersetzt.

b) Absatz 3 erhalt folgende Fassung:

(3) Eine Beihilfe wird nur gewahrt, wenn sie innerhalb eines Jahres nach Entstehen der
Aufwendungen (§ 3 Abs. 5 Satz 2), spatestens jedoch ein Jahr nach der ersten Aus-
stellung der Rechnung beantragt wird; die Antragsfrist beginnt fiir den Fall
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1. der ZuschuBgewahrung zu den Kosten flr Unterkunft und Verpflegung bei einer
Heilkur mit dem Tage der Beendigung der Heilkur,

2. der Beihilfe fir die hausliche Pflege (§ 5 Abs. 4) mit dem ersten Tag nach Ab-
lauf des Monats, in dem die Pflege erbracht wurde,

3. der ZuschuBgewahrung fir die Sduglings- und Kleinkinderausstattung mit dem
Tage der Geburt, der Annahme als Kind oder der Aufhahme in den Haushalt,

4. der ZuschuBgewahrung in Todesfallen (§ 11 Abs. 1) mit dem Todestag.

Zu verspatet geltend gemachten Aufwendungen darf eine Beihilfe nur gewahrt werden,
wenn das Versdaumnis entschuldbar ist. Arztrechnungen und Zahnarztrechnungen sol-
len die Diagnose sowie Stempel und Unterschrift des Ausstellers enthalten.

c) In Absatz 4 Satz 2 werden die Worte "einem Jahr" durch die Worte "zehn Monaten"
ersetzt.

14.In § 14 Abs. 1 Satz 2 erster Halbsatz wird hinter dem Wort "Rechnungen" das Wort "zu-
erst" eingeflgt.

15.In § 15 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "§ 4" durch die Worte "§ 4 Abs. 1" ersetzt.

16. In der Anlage zu § 4 Nr. 1 Satz 5 werden die Worte "Anlage (zu § 4 Nr. 1 Satz 5)" durch
die Worte "Anlage (zu § 4 Abs. 1Nr. 1 Satz 5)" ersetzt.

Artikel 1l

(1) Artikel | tritt am 1. Oktober 1998 in Kraft; er gilt flir Aufwendungen, die nach dem 30. Septem-
ber 1998 entstanden sind.

(2) Bei zahnarztlichen Behandlungen nach Artikel | Nr. 4 Buchstabe f, mit denen vor dem 1. Okto-
ber 1998 begonnen wurde, sind die Aufwendungen nach den bisherigen Vorschriften beihilfefa-
hig. Artikel I Nr. 6 Buchstabe a und c sowie Nr. 7 sind nicht auf Sanatoriumsbehandlungen und
Heilkuren anzuwenden, die vor dem 1. Oktober 1998 als beihilfefahig anerkannt wurden.

Diisseldorf, den 3. September 1998

Der Finanzminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

SchleuBer

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/7



-GV. NW. 1998 S.550

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 717



	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Fünfzehnte Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung - BVO - Vom 3. September 1998 


